
im niederländischen Reichsverband (zu
sammen mit den nieder ländischen Ant i l len) 
zu bleiben. — Surinam war von Columbus 
1498 entdeckt worden und kam 1667 im 
Frieden von Breda durch Gebietstausch in 
den Besitz der Hol länder. Großbr i tannien 
hatte damals seinen Teil Guayanas den 
Hol ländern gegen die nieder ländische Ko
lonie Neu-Amsterdam in Nordamer ika über
lassen. Aus Neu-Amsterdam wurde das 
heutige New York, während Nieder ländisch-
Guayana im Schatten des reichen hol ländi
schen Kolonialbesi tzes im malaysischen In
selreich, dem heut igen Indonesien, ein 
kümmerl iches Dasein führen mußte. 1948 
wurde das Land Teil des niederländischen 
Königreichs und erhielt 1954 die volle inne
re Selbstverwal tung. — Surinam hat eine 
Gebietsgröße von 163 265 qkm und ist da
mit mehr als halb so groß wie die Bundes
republ ik Deutschland, aber mehr als vier
mal so groß wie die Niederlande. 15 000 
qkm Urwald im Westen des Landes wer
den von Guayana, der früheren brit ischen 
Kolonie, d ie 1960 unabhängig wurde, be
ansprucht. Bei der Grenzziehung in der 
f rühkolon ia len Epoche best immte man einen 
Urwaldf luß als Grenze, ohne schon zu wis
sen, daß er im Oberlauf aus zwei gleich
starken Quel l f lüssen gespeist würde, zwi
schen denen nun das umstr i t tene Gebiet 
l iegt. Welcher Fluß als Grenze zu gelten 
habe, ist der Gegenstand des Gebietsstrei
tes. Das Interesse an diesem Urwaldgebiet 
gilt se inem Reichtum an Bauxit. Bauxit ist 
aber neben A lumin ium, Reis, Bananen und 
Holz der Hauptexportar t ikel des Landes. 
Der junge Staat wi rd aufgrund von Abma
chungen in den ersten 10 Jahren von den 
Nieder landen Entwicklungshi l fe in Höhe von 
rund 3,5 Mi l l iarden Gulden erhalten. Red 

Sicherheitsrat: 30 Jahre seit London — Andrei 
A. Gromyko bereits dabei — Erlauchte Teilneh
mer (12) 

Am 17. Januar 1976 jährte sich zum 30. Mal 
die erste Sitzung des Sicherheitsrats. Am 

Donnerstag, dem 17. Januar 1946, nachmit
tags drei Uhr, trat dieses herausragende 
Hauptorgan der Vereinten Nat ionen im 
Church House, London, nahe der Westmin
ster Abbey und dem schwer bombenge-
gefährdeten Parlament, zu seiner ersten 
Sitzung und Tagung zusammen. Das heu
t ige Hauptquart ier der Vereinten Nation 
in New York am East River war noch nicht 
gebaut. Der Sicherheitsrat hatte elf Mit
glieder, erst seit 1966 sind es fünfzehn. 
Die Ständigen Mitgl ieder nach der Charta 
waren schon damals China, Frankreich, 
Großbri tannien, Sowjetunion und die Ver
einigten Staaten, sie s ind es bis heute ge
bl ieben. Auch an ihrem Vetorecht nach 
Art ikel 27 der Charta hat sich nichts ge
ändert. K.V.Wel l ington Koo, Vincent Aur io l , 
Andrei A. Gromyko, Ernest Bevin und Ed
vard R. Stett inius waren die Repräsentan
ten dieser Länder auf der ersten Ratssit
zung. Einige Tage zuvor hatte die Gene
ralversammlung auch die von ihr jewei ls 
für zwei Jahre zu wählenden sechs zeit
wei l igen (nichtständigen) Mitg l ieder des 
Sicherheitsrats best immt: Ägypten, Austra
lien, Brasi l ien, Mexiko, Nieder lande und 
Polen. — Es waren fo lgende Delegierte 
dieser elf Ratsmitgl ieder, die im ersten Ta
gungsmonat des Rates als beglaubigte 
Vertreter ihre Länder vertraten. Fast alle 
hatten bereits hohe dip lomat ische Posten 
erlangt oder erreichten sie später: Paul-
Boncour war ein früherer französischer Mi 
nisterpräsident; Wel l ington Koo (China), 
Badawi (Ägypten), Cordova (Mexiko) und 
Padil la Nervo (ebenfalls Mexiko) wurden 
später Mitg l ieder des Internat ionalen Ge
richtshofs, Nervo dazu noch Präsident der 
Genera lversammlung; van Kleffens (Nie
derlande) war später ebenfal ls Präsident 
der Genera lversammlung; Modzelewski 
(Polen) war 1950 Kandidat für das Amt des 
Generalsekretärs, als der erste General 
sekretär der Vereinten Nat ionen, der Nor
weger Trygve Lie, seine erste Amtszeit be
endet hatte, aber dann wiedergewähl t wur

de; Bidault (Frankreich) wurde Minister
präsident; der Engländer Ernest Bevin war 
Außenminister, de Freitas-Valle (Brasi l ien), 
Gromyko (Sowjetunion), van Kleffens (Nie
der lande) und Andre i Y. Wischinsky (So
wjetunion) wurden es später; der Fran
zose Massigl i wurde Generald i rektor am 
Quai d'Orsay; Cadogan (Großbri tannien) 
und Stett inius (USA) waren die ersten 
Botschafter ihrer Länder bei den Verein
ten Nat ionen; Phil ip Noel-Baker (Großbri
tannien), Al tmeister für Abrüstungsfragen, 
erhielt 1959 den Friedens-Nobel-Preis. Von 
den Delegierten der ersten Stunde des Si 
cherheitsrats ist Andrei Gromyko heute 
Außenminister der Sowjetunion. — Präsi
dent der ersten Sitzung und des ersten 
Tagungsmonats wurde durch Los der ehe
mal ige austral ische Minister Norman Ma-
kin. Der Rat einigte sich dann auf eine 
Verfahrensregel, die noch immer angewen
det w i r d : Der Präsident amtiert jewei ls für 
nur einen Kalendermonat, dann geht das 
Amt an das nächste Ratsmitgl ied in der 
Reihenfolge des engl ischen Alphabets 
über. — Die erste Sitzung des Rates dau
erte nur bis 16.15 Uhr. Der Rat behandel te 
ledigl ich Fragen seiner Inst i tut ional is ie
rung. Acht Tage später folgte d ie nächste 
Sitzung. Sie eröffnete die eigent l iche Sach
arbeit mit andrängenden pol i t ischen Pro
b lemen: Der Iran klagte über sowjet ische 
Einmischung in seine inneren Ange legen
hei ten; die Sowjetunion beschuldigte Groß
br i tannien, die Anwesenhei t br i t i scherTrup-
pen in Griechenland gefährde den Welt
f r ieden; die Ukraine lenkte die Aufmerk
samkeit des Rates auf mil i tär ische Opera
t ionen der Nieder lande gegen die Bevölke
rung von Indonesien. Die ersten deut l ichen 
Anzeichen für den Beginn des Kalten Krie
ges lagen vor. Red 

Beiträge 1, 3: Peter W. Fischer (PWF); 4: Conrad 
Kühlein (CK); 9: Dr. Wi l f r ied Skupnik (WS); 2, 5, 
6, 7, 8, 10, 11, 12: Redaktion (Red). 

Entschließungen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats: 
Folter-Erklärung, Menschenrechte, Korea, Sahara, Zypern, Timor, Nahost, UN-Mitgliedschaft 

Folter 
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand: 

Erklärung über den Schutz aller Personen 
vor Folter und anderer grausamer, un
menschlicher oder erniedrigender Behand
lung oder Strafe. — Entschließung 3452 
(XXX) vom 9. Januar 1976 

Die Generalversammlung, 
— von der Erwägung geleitet, daß die Aner

kennung der angeborenen Würde sowie 
der gleichen und unveräußerlichen Rechte 
aller Mitglieder der menschlichen Familie 
nach den in der Charta der Vereinten Na
tionen verkündeten Grundsätzen die 
Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit 
und des Friedens in der Welt bildet, 

— in der Erwägung, daß sich diese Rechte 
aus der angeborenen Würde der mensch
lichen Person ergeben, 

— ferner eingedenk der Verpflichtung der 
Staaten aufgrund der Charta, inbesondere 
aufgrund von Artikel 55, die allgemeine 
Achtung und Verwirklichung der Men

schenrechte und Grundfreiheiten zu för
dern, 

— im Hinblick auf Artikel 5 der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte und Arti
kel 7 des Internationalen Pakts über 
staatsbürgerliche und politische Rechte, die 
beide vorschreiben, daß niemand der Fol
ter oder grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe 
unterworfen werden darf, 

> nimmt die dieser Entschließung als An
hang beigefügte Erklärung über den Schutz 
aller Personen vor Folter und anderer 
grausamer, unmenschlicher oder erniedri
gender Behandlung oder Strafe als Leit
prinzip für alle Staaten und sonstigen 
Machtorgane an. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

ANHANG 
Artikel 1 

1. Unter Folter im Sinne dieser Erklärung ist 
jede Handlung zu verstehen, durch die einer 

Person von einem Träger staatlicher Gewalt 
oder auf dessen Veranlassung hin vorsätzlich 
starke körperliche oder geistig-seelische 
Schmerzen oder Leiden zugefügt werden, um 
von ihr oder einem Dritten eine Aussage 
oder ein Geständnis zu erzwingen, sie für 
eine tatsächlich oder mutmaßlich von ihr be
gangene Tat zu bestrafen oder sie oder ande
re Personen einzuschüchtern. Nicht darunter 
fallen Schmerzen oder Leiden, die sich ledig
lich in einem mit den Mindestbestimmungen 
über die Behandlung von Strafgefangenen zu 
vereinbarenden Maß aus gesetzlich zulässigen 
Zwangsmaßnahmen ergeben, diesen anhaften 
oder als deren Nebenwirkung auftreten. 
2. Die Folter ist eine verschärfte Form ab
sichtlicher grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe. 

Artikel 2 
Jede Folterung oder jedwede andere grausa
me, unmenschliche oder erniedrigende Be
handlung oder Strafe ist ein Verstoß gegen 
die Menschenwürde und als Verleugnung der 
Ziele der Charta der Vereinten Nationen so-
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wie als Verletzung der in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte verkündeten 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu ver
urteilen. 

Artikel 3 
Kein Staat darf Folter oder andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behand
lung oder Strafe zulassen oder dulden. 
Außergewöhnliche Umstände wie auch Immer 
geartete öffentliche Notstandsituationen dür
fen nicht als Rechtfertigung für Folter oder 
andere grausame, unmenschliche oder ernie
drigende Behandlung oder Strafe geltend ge
macht werden. 

Artikel 4 
Jeder Staat trifft im Einklang mit dieser E r 
klärung wirksame Maßnahmen, um zu verhü
ten, daß es im Bereich seiner Hoheitsgewalt 
zu Folterungen und anderer grausamer, un
menschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe kommt. 

Artikel 5 
Bei der Ausbildung des Strafvollzugsperso
nals sowie anderer Träger staatlicher Gewalt, 
die für Häftlinge verantwortlich sein können, 
ist sicherzustellen, daß das Verbot der Folter 
und anderer grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe voll
ständig behandelt wird. Dieses Verbot ist ge
gebenenfalls auch in die allgemeinen Vor
schriften und Anweisungen über die Pflich
ten und Aufgaben aller anderen Personen 
aufzunehmen, die unter Umständen mit der 
Bewachung oder Behandlung solcher Häft
linge zu tun haben. 

Artikel 6 
Jeder Staat unterzieht in seinem Hoheitsge
biet die Verhörmethoden und -Praktiken so
wie die Vorkehrungen für die Bewachung 
und Behandlung von Häftlingen einer regel
mäßigen Uberprüfung, um jeden Fal l von 
Folterung oder anderer grausamer, un
menschlicher oder erniedrigender Behand
lung oder Strafe zu verhüten. 

Artikel 7 
Jeder Staat stellt sicher, daß alle Folter
handlungen im Sinne von Artikel 1 nach sei
nem Strafrecht als Straftaten gelten. Das 
gleiche gilt für Handlungen, die eine Beteili
gung oder Mittäterschaft an bzw. eine An
stiftung zu einer Folterung oder den Versuch 
einer solchen darstellen. 

Artikel 8 
Wer angibt, durch einen Träger staatlicher 
Gewalt oder auf dessen Veranlassung einer 
Folter oder einer anderen grausamen, un
menschlichen oder erniedrigenden Behand
lung oder Strafe unterworfen worden zu 
sein, hat das Recht auf Anrufung der zustän
digen Behörden des betreffenden Staates und 
auf unparteiische Prüfung seines Falles durch 
dieselben. 

Artikel 9 
Wo immer ein hinreichender Grund zu der 
Annahme besteht, daß eine Folterhandlung 
im Sinne von Artikel 1 begangen wurde, ha
ben die zuständigen Behörden des betreffen
den Staates, auch wenn keine Klageerhebung 
erfolgt ist, unverzüglich eine unparteiische 
Untersuchung durchzuführen. 

Artikel 10 
Wenn sich aufgrund einer Untersuchung ge
mäß Artikel 8 oder Artikel 9 der Verdacht 
einer Folterhandlung im Sinne von Artikel 1 
ergibt, wird nach nationalem Recht ein straf
rechtliches Verfahren gegen den oder die 
mutmaßlichen Täter eingeleitet. Erhärtert 
sich der Verdacht anderer Formen grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behand
lung oder Strafe, wird ein straf- bzw. diszi
plinarrechtliches oder sonstiges geeignetes 
Verfahren gegen den oder die Tatverdächti
gen eingeleitet. 

Artikel 11 
Ist eine Folterhandlung oder eine andere 
grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe nachweislich durch 
einen Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
oder auf dessen Veranlassung hin erfolgt, 
sind dem Opfer Wiedergutmachung und Ent
schädigung nach nationalem Recht zu gewäh
ren. 

Artikel 12 
Aussagen, die nachweislich aufgrund von Fol
ter oder anderer grausamer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 
erfolgt sind, dürfen in keinem Verfahren als 
Beweis gegen die betreffende Person oder 
irgendeine andere Person verwandt werden. 

Menschenrechte 
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand: 

Schutz der Menschenrechte in Chile. — 
Entschließung 3448(XXX) vom 9. Dezember 
1975 

Die Generalversammlung, 
— im Bewußtsein ihrer Verantwortung nach 

der Charta der Vereinten Nationen, die 
Beachtung der Menschenrechte und Grund
freiheiten für alle zu fördern und zu er
mutigen, 

— unter Hinweis darauf, daß nach Maßgabe 
der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte jedermann das Recht auf Leben, 
Freiheit und Sicherheit der Person sowie 
das Recht hat, nicht willkürlicher Festnah
me, Haft oder Ausweisung oder Folterung 
oder grausamer, unmenschlicher und ent
würdigender Behandlung oder Bestrafung 
ausgesetzt zu sein, 

— unter Hinweis darauf, daß die General
versammlung in ihrer Entschließung 3219 
(XXIX) vom 6. November 1974 ihre tiefste 
Besorgnis über Berichte anhaltender und 
offenkundiger Verletzungen grundlegender 
Menschenrechte und Freiheiten in Chile 
ausgedrückt sowie die Behörden in diesem 
Lande dringend ersucht hat, alle erforder
lichen Schritte zu tun, um diese Rechte 
wiederherzustellen und zu gewährleisten, 

— im Hinblick darauf, daß die Generalkon
ferenz der Organisation der Vereinten Na
tionen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur auf ihrer 18. Tagung, die General
konferenz der Internationalen Arbeitsorga
nisation auf ihrer 60.Tagung, die Weltkon
ferenz des Internationalen Frauenjahrs und 
der Unterausschuß zur Verhinderung von 
Diskriminierung und für Minderheiten
schutz auf seiner 28. Tagung das Ende der 
Verletzungen der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten in Chile gefordert haben, 

— Im Hinblick darauf, daß die Kommission 
für Menschenrechte beschloß, nachdem sie 
in ihrer Entschließung 8(XXXI) vom 27. Fe
bruar 1975 ihre ernste Besorgnis über die 
anhaltenden Berichte von Verletzungen 
der Menschenrechte in Chile ausgedrückt 
hat, eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe einzuset
zen, um die gegenwärtige Lage bezüglich 
der Menschenrechte in diesem Lande auf 
der Grundlage allen erreichbaren Beweis
materials, einschließlich eines Aufenthal
tes in Chile, zu untersuchen, sowie im 
Hinblick darauf, daß die Kommission für 
Menschenrechte an die Behörden Chiles 
appellierte, mit der Arbeitsgruppe voll zu
sammenzuarbeiten, 

— nach Behandlung des Berichts des Gene
ralsekretärs gemäß Entschließung 3219 
(XXIX) und im besonderen des von der 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe über die Lage der 
Menschenrechte in Chile vorgelegten Zwi
schenberichts, 

— in der Uberzeugung, daß der Zwischenbe
richt Beweismaterial für den Schluß ent
hält, daß offenkundige und ständige Ver
letzungen der grundlegenden Menschen
rechte und Freiheiten in Chile erfolgt sind 
und weiterhin erfolgen, 

— mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für 
den Vorsitzenden und die Mitglieder der 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe für ihren Bericht, 
den sie in lobenswerter Weise, ungeachtet 
der Weigerung der chilenischen Behörden, 
der Gruppe die Einreise in das Land zu 
erlauben, erstellt hat, 

— in Bekräftigung ihrer Verurteilung aller 
Formen von Folter und grausamer, un
menschlicher oder entwürdigender Be
handlung oder Bestrafung, 

1. drückt ihre tiefe Betroffenheit über die 
ständigen, offenkundigen Verletzungen der 
Menschenrechte aus, einschließlich der in
stitutionalisierten Praxis der Folterung, 
grausamer, unmenschlicher und entwürdi
gender Behandlung oder Bestrafung, will
kürlicher Festnahme, Haft oder Auswei
sung, die in Chile erfolgt sind und auf

grund vorliegender Beweise noch erfolgen, 
worüber der Zwischenbericht weiteres Be
weismaterial vorlegt; 

2. fordert von den chilenischen Behörden, 
unverzüglich alle notwendigen Maßnah
men zu ergreifen, um die grundlegenden 
Menschenrechte und Freiheiten wiederher
zustellen und zu gewährleisten sowie die 
Bestimmungen der internationalen Über
einkommen, denen Chile beigetreten ist, 
einzuhalten und zu diesem Zweck sicher
zustellen, daß: 
a) der Ausnahme- oder Notzustand nicht 

entgegen dem Artikel 4 des Internatio
nalen Paktes über die bürgerlichen und 
politischen Rechte benutzt wird, um die 
Menschenrechte und die Grundfreihei
ten zu verletzen; 

b) angemessene Maßnahmen ergriffen wer
den, um in voller Beachtung von Art i 
kel 7 des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte die 
institutionalisierte Praxis der Folterung 
und anderer Formen grausamer, un
menschlicher und entwürdigender Be
handlung oder Bestrafung zu beenden; 

c) die Rechte aller Menschen auf Freiheit 
und Sicherheit der Person, inbesondere 
die Rechte jener, die ohne Klageerhe
bung festgenommen worden sind oder 
allein aus politischen Gründen gefangen 
gehalten werden, in vollem Maße ge
währleistet werden, wie es Artikel 9 des 
Internationalen Paktes über bürgerliche 
und politische Rechte bestimmt, und 
Schritte unternommen werden, um über 
die rechtliche Lage der unerledigten 
Einzelfälle Klarheit zu gewinnen; 

d) niemand wegen einer Handlung oder 
einer Unterlassung, welche nach nationa
lem oder internationalem Recht zum 
Zeitpunkt, als sie begangen oder unter
lassen wurde, kein Verbrechen war. 
eines solchen entgegen Artikel 15 des 
Internationalen Paktes über bürgerliche 
und politische Rechte für schuldig ge
halten wird; 

e) niemand in Ubereinstimmung mit Arti
kel 15 Paragraph 2 der Allgemeinen E r 
klärung der Menschenrechte willkürlich 
der chilenischen Staatsbürgerschaft be
raubt wird; 

f) das Recht auf Vereinigungsfreiheit, ins
besondere das Recht, Gewerkschaften zu 
bilden und ihnen beizutreten, gemäß A r 
tikel 22 des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politiche Rechte beach
tet wird; 

g) das Recht auf Geistesfreiheit gewähr
leistet wird, wie es Artikel 19 des I n 
ternationalen Paktes über bürgerliche 
und politische Rechte vorsieht; 

3. bedauert die Weigerung der chilenischen 
Behörden, der Ad hoc-Arbeitsgruppe für 
die Lage der Menschenrechte in Chile die 
Einreise in das Land zu gestatten, unge
achtet vorangegangener diesbezüglicher 
feierlicher Zusagen, und drängt sie nun 
energisch ihre Zusage einzuhalten; 

4. lädt die Kommision für Menschenrechte 
ein, den Auftrag der gemäß Entschließung 
8(XXXI) gebildeten Ad-hoc-Arbeitsgruppe 
in ihrer jetzigen Zuammensetzung zu ver
längern, damit sie imstande ist, der Gene
ralversammlung auf ihrer einunddreißig
sten Tagung und der Kommission für Men
schenrechte auf ihrer dreiunddreißigsten 
Tagung über die Lage der Menschenrechte 
in Chile zu berichten und insbesondere 
über die Entwicklungen, welche erfolgen, 
um die Beachtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten wiederherzustellen; 

5. ersucht den Präsidenten der dreißigsten 
Tagung der Generalversammlung und den 
Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
auf jede ihnen geeignet erscheinende Art 
und Weise bei der Wiederherstellung der 
grundlegenden Menschenrechte und Fre i 
heiten in Chile Hilfe zu leisten. 

Abstimmungsergebnis: +95, —11: Argentinien, 
Bolivien, Brasilien, Chile, Dominikanische 
Republik, E l Salvador, Honduras, Panama, 
Paraguay, Spanien, Uruguay; =23: Ägyp
ten, Äthiopien, Bahamas, Barbados, Costa 
Rica, Fidschi-Inseln, Grenada, Indonesien, 
Israel, Jordanien, Libanon, Liberia, Ma
lawi, Malaysia, Nepal, Papua-Neuguinea, 
Peru, Saudi-Arabien, Sierra Leone, Singa
pur, Tschad, Uganda, Zaire. 
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Korea 
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand: 

Die Korea-Frage. — Entschließung 3390 
(XXX) vom 18. November 1975 

Die Generalversammlung, 
— eingedenk der Hoffnung, die sie in ihrer 

Entschließung 3333(XXIX) vom 17. Dezem
ber 1974 ausgesprochen hat, 

— in dem Wunsche, daß Fortschritte in der 
Erreichung des Zieles der friedlichen Wie
dervereinigung Koreas auf der Grundlage 
des frei erklärten Willens des koreani
schen Volkes gemacht werden sollten, 

— unter Hinweis auf ihre Befriedigung über 
die Herausgabe der Gemeinsamen Verlaut
barung in Seoul und Pyongyang vom 
4. Juli 1972 und über die erklärte Absicht 
sowohl von Südkorea wie von Nordkorea, 
das Gespräch zwischen sich fortzusetzen, 

— unter Hinweis ferner darauf, daß die Ge
neralversammlung durch ihre Entschlie
ßung 711A(VII) vom 28. August 1953 das 
Waffenstillstandsabkommen vom 27. Juli 
1953 mit Zustimmung zur Kenntnis genom
men hat und daß sie in ihrer Entschlie
ßung 811(IX) vom 11. Dezember 1954 aus
drücklich von der Bestimmung des Waf
fenstillstandsabkommens Kenntnis nahm, 
welche fordert, daß das Abkommen wirk
sam bleiben soll, bis es deutlich ersetzt 
wird entweder durch beiderseits angenom
mene Änderungen und Zusätze oder durch 
Bestimmungen über eine friedliche Rege
lung auf politischer Ebene zwischen bei
den Seiten in einer geeigneten Vereinba
rung, 

— im Bewußtse in jedoch, daß die Spannung 
in Korea nicht völlig beseitigt ist und daß 
das Waffenstillstandsabkommen unersetz
lich für die Aufrechterhaltung von Frieden 
und Sicherheit in dem Gebiet bleibt, 

— in Kenntnis des Schreibens der Regierung 
der Vereinigten Staaten von Amerika an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
27. Juni 1975, welches bestätigt, daß sie be
reit ist, das Kommando der Vereinten 
Nationen am 1. Januar 1976 abzugeben, so
fern die anderen unmittelbar betroffenen 
Parteien ein Einvernehmen über andere 
beiderseitig angenommene Regelungen zur 
Aufrechterhaltung des Waffenstillstands
abkommens erreichen, 

— in Kenntnis der Erklärung der Regierung 
der Republik Korea vom 27. Juni 1975, mit 
der sie ihre Bereitwilligkeit bestätigt, Ver
einbarungen über die Aufrechterhaltung 
des Waffenstillstands zu treffen, 

— in Anerkennung der Tatsache, daß die 
Vereinten Nationen entsprechend den Zie
len und Grundsätzen der Charta der Ver
einten Nationen hinsichtlich der Aufrecht
erhaltung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit eine bleibende Ver
antwortung haben, die Erreichung dieses 
Ziels auf der koreanischen Halbinsel zu 
gewährleisten, 

1. bekräftigt die Wünsche ihrer Mitglieder, 
wie sie in der Allgemeinen Übereinstim
mung ausgesprochen und in der General
versammlung am 28. November 1973 ange
nommen worden sind, und drängt sowohl 
Südkorea wie Nordkorea, ihr Gespräch 
fortzusetzen, um die friedliche Wiederver
einigung Koreas zu beschleunigen; 

2. drückt die Hoffnung aus, daß alle unmit
telbar betroffenen Parteien in Verhand
lungen über neue Vereinbarungen mit 
dem Ziel eintreten werden, das Waffen
stillstandsabkommen zu ersetzen, die Span
nungen zu mildern und einen dauerhaften 
Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu 
sichern; 

3. drängt als einen ersten Schritt alle un
mittelbar betroffenen Parteien im Be
wußtsein der Notwendigkeit, die fortge
setzte Beachtung des Waffenstillstandsab-
kommens und die volle Aufrechterhaltung 
von Frieden und Sicherheit in der Region 
sicherzustellen, sobald als möglich Ge
spräche aufzunehmen, damit die Auflö
sung des Kommandos der Vereinten Na
tionen mit Abmachungen über die Auf
rechterhaltung des Waffenstillstandsab
kommens zusammentreffen kann; 

4. drückt die weitere Hoffnung aus, daß 
diese Verhandlungen erfolgräch abge
schlossen und entsprechende Abmachungen 

für die Aufrechterhaltung des Waffenstill
standsabkommens getroffen werden, da
mit das Kommando der Vereinten Natio
nen am 1. Januar 1976 aufgelöst werden 
kann, so daß von diesem Zeitpunkt an in 
Südkorea bewaffnete Streitkräfte nicht 
mehr unter der Flagge der Vereinten Na
tionen stehen. 

Abstimmungsergebnis: + 59: Australien, B a 
hamas, Barbados, Belgien, Bolivien, Brasi
lien, Chile, Costa Rica, Deutschland (BR), 
Dänemark, Dominikanische Republik, Ecua
dor, Elfenbeinküste, E l Salvador, Frank
reich, Gabun, Grenada, Griechenland, 
Großbritannien, Guatemala, Haiti, Hondu
ras, Indonesien, Iran, Irland, Island, Isra
el, Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Ko
lumbien, Lesotho, Liberia, Luxemburg, 
Malawi, Malediven, Marokko, Mauritius, 
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nor
wegen, Oman, Österreich, Paraguay, Phi
lippinen, Portugal, Saudi-Arabien, Schwe
den, Singapur, Spanien, Swasiland, Thai
land, Türkei, Uruguay, Venezuela, Ver
einigte Staaten, Zentralafrikanische Repu
blik; — 51: Ägypten, Albanien, Algerien, 
Äquatorial-Guinea, Äthiopien, Botswana, 
Bulgarien, Burundi, China, Dahome, DDR, 
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, 
Irak, Jemen, Jugoslawien, Kambodscha, 
Kamerun, Kap Verde, Komoren, Kongo, 
Kuba, Kuweit, Laos, Libyen, Madagaskar, 
Mali, Malta, Mauretanien, Mongolei, Mo
sambik, Nigeria, Polen, Rumänien, Rwan
da, Sambia, Sao Tome und Principe, Sene
gal, Somalia, Sowjetunion, Sudan, Süd
jemen, Syrien, Tansania, Togo, Tschecho
slowakei, Ukraine, Ungarn, Weißrußland; 
= 28: Afghanistan, Argentinien, Bahrain, 
Bhutan, Birma, Fidschi-Inseln, Finnland, 
Indien, Jamaika, Katar, Kenia, Libanon, 
Malaysia, Mexiko, Nepal, Niger, Pakistan, 
Panama, Papua-Neuguinea, Peru, Sierra 
Leone, Sri Lanka, Trinidad und Tobago, 
Tschad, Tunesien, Uganda, Zaire, Zypern. 

B 
Die Generalversammlung, 
— in Anbetracht dessen, daß die Wiederver

einigung Koreas noch nicht erreicht wor
den ist, obwohl 30 Jahre verflossen sind, 
seit Korea in Nordkorea und Südkorea 
geteilt wurde, und 22 Jahre seit der E r 
richtung des Waffenstillstands in Korea, 

— eingedenk der von den Staaten gemäß der 
Charta der Vereinten Nationen übernom
menen Verpflichtungen für die Beachtung 
des Grundsatzes der Gleichheit und Selbst
bestimmung der Völker sowie für das 
Unterlassen der Einmischung in Ange
legenheiten, welche in die innere Zustän
digkeit eines jeden Staates fallen, 

— mit der Auffassung, daß es den Grund
sätzen der Charta entspricht, das koreani
sche Volk in dem Bestreben nach unab
hängiger und friedlicher Wiedervereini
gung seines Landes zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt auf der Basis der drei Grund
sätze von Unabhängigkeit , friedlicher Wie
dervereinigung und umfassender nationa
ler Einheit zu ermutigen und hierfür för
derliche Voraussetzungen zu schaffen, 

— in der Hoffnung, daß der Norden und der 
Süden Koreas ihre Gespräche verstärken 
werden, um die Wiedervereinigung des 
Landes in Ubereinstimmung mit dem Geist 
der Gemeinsamen Erklärung vom 4. Juli 
1972 und mit dem von der Generalver
sammlung auf ihrer achtundzwanzigsten 
Tagung am 28. November 1973 angenomme
nen Beschluß, der die Gemeinsame Erklä
rung begrüßte, zu beschleunigen, 

— mit der Auffassung, daß ein dauerhafter 
Friede solange nicht erwartet werden 
kann, wie der gegenwärtige Zustand des 
Waffenstillstands in Korea bestehen bleibt, 

— mit der Auffassung, daß es, um einen 
dauerhaften Frieden in Korea zu gewähr
leisten und die unabhängige und friedliche 
Wiedervereinigung Koreas zu beschleuni
gen, dringend notwendig ist, neue ent
scheidende Maßnahmen zu treffen, um die 
ausländische Einmischung in seine inneren 
Angelegenheiten zu beenden, Spannungen 
abzubauen und bewaffnete Konflikte in 
dieser Region zu verhindern, 

1. hält es für notwendig, das iKoramando 
der Vereinten Nationen< aufzulösen und 

alle ausländischen, in Südkorea unter der 
Flagge der Vereinten Nationen stehenden 
Truppen abzuziehen; 

2. fordert die eigentlichen Parteien des Waf
fenstillstandsabkommens auf, das Korea
nisch-Militärische Waffenstillstandsabkom
men durch eine Friedensvereinbarung als 
ein Mittel zu ersetzen, um die Spannung 
zu mildern sowie den Frieden in Korea im 
Zusammenhang mit der Auflösung des 
>Kommandos der Vereinten Nationen« und 
dem Abzug aller ausländischen, in Süd
korea unter der Flagge der Vereinten Na
tionen stehenden Truppen aufrechtzuer
halten und zu festigen; 

3. drängt den Norden und den Süden Koreas, 
die Grundsätze der Gemeinsamen Nord-
Süd-Koreanischen Erklärung zu beachten 
und praktische Maßnahmen zu ergreifen, 
um den Waffennachschub zu beenden, die 
bewaffneten Streitkräfte auf beiden Sei
ten drastisch auf eine gleiche Ebene abzu
bauen, bewaffnete Konflikte zu verhin
dern, der Gegenseite die Nichtanwendung 
von Gewalt zu gewährleisten und durch 
all dies die militärische Konfrontation zu 
beseitigen und einen dauerhaften Frieden 
in Korea zu erhalten, was förderlich ist, 
um die unabhängige und friedliche Wie
dervereinigung des Landes zu beschleuni
gen. 

Abstimmungsergebnis: + 54: Ägypten, Alba
nien, Algerien, Äquatorial-Guinea, Äthio
pien, Birma, Botswana, Bulgarien, Burun
di, China, Dahome, DDR, Ghana, Guinea, 
Guinea-Bissau, Guyana, Irak, Jemen, J u 
goslawien, Kambodscha, Kamerun, Kap 
Verde, Komoren, Kongo, Kuba, Laos, L i 
byen, Madagaskar, Mali, Malta, Maureta
nien, Mongolei, Mosambik, Nigeria, Pana
ma, Polen, Rumänien, Rwanda, Sambia, 
Sao Tome und Principe, Senegal, Somalia, 
Sowjetunion, Sudan, Südjemen, Syrien, 
Tansania, Togo, Tschad, Tschechoslowakei, 
Uganda, Ukraine, Ungarn, Weißrußland; 
— 43: Australien, Bahamas, Barbados, Bel
gien, Bolivien, Chile, Costa Rica, Deutsch
land (BR), Dänemark, Dominikanische Re
publik, Elfenbeinküste, E l Salvador, Frank
reich, Gabun, Grenada, Großbritannien, 
Guatemala, Haiti, Honduras, Irland, Is
land, Israel, Italien, Japan, Kanada, K o 
lumbien, Lesotho, Liberia, Luxemburg, 
Malawi, Neuseeland, Nicaragua, Nieder
lande, Norwegen, Oman, Paraguay, Sudi-
Arabien, Spanien, Swasiland, Türkei, Uru
guay, Vereinigte Staaten, Zentralafrika
nische Republik; = 42: Afghanistan, Ara
bische Emirate, Argentinien, Bahrain, Bhu
tan, Brasilien, Ecuador, Fidschi-Inseln, 
Finnland, Griechenland, Indien, Indone
sien, Iran, Jamaika, Jordanien, Katar, 
Kenia, Kuweit, Libanon, Malaysia, Male
diven, Marokko, Mauritius, Mexiko, Nepal, 
Niger, Österreich, Pakistan, Papua-Neu
guinea, Peru, Philippinen, Portugal, Schwe
den, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, 
Thailand, Trinidad und Tobago, Tunesien, 
Venezuela, Zaire, Zypern. 

Sahara 
G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand: 

Frage der Spanischen Sahara. — Ent
schließung 3458(XXX) vom 10. Dezember 
1975 

Die Generalversammlung, 
— nach Behandlung der Frage der Spani

schen (West)-Sahara, 
— unter Hinweis auf ihre Entschließung 1514 

(XV) vom 14. Dezember 1960 mit der E r 
klärung über die Gewährung der Unab
hängigkeit an koloniale Länder und Völ
ker, 

— unter Hinweis ferner auf ihre Entschlie
ßungen 2072(XX) vom 16. Dezember 1965, 
2229(XXI) vom 20. Dezember 1966, 2354(XXII) 
vom 19. Dezember 1967, 2428(XXIII) vom 18. 
Dezember 1968, 2591(XXIV) vom 16. Dezem
ber 1969, 2711(XXV) vom 14. Dezember 1970, 
3162(XXVIII) vom 14. Dezember 1973 und 
3292(XXIX) vom 13. Dezember 1974 zur F r a 
ge der Spanischen Sahara, 

— unter Hinweis weiter auf ihre Entschlie
ßung 3292(XXIX) vom 13. Dezember 1974, 
mit der sie beschloß, ein Gutachten des 
Internationalen Gerichtshofs anzufordern 
sowie den Sonderausschuß für den Stand 
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der Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an kolo
niale Länder und Völker um Verfolgung 
der Entwicklung in diesem Territorium 
und Entsendung einer Delegation in das 
Territorium zu bitten, 

— in Anbetracht dessen, daß sie in Ziffer 3 
der Entschließung 3292(XXIX) die Verwal
tungsmacht nachdrücklich aufgefordert hat, 
das von ihr geplante Referendum in der 
Spanischen Sahara zu verschieben, bis die 
Generalversammlung mit Hilfe des beim 
Internationalen Gerichtshof angeforderten 
Gutachtens einen Beschluß über die erfor
derliche Politik zur Beschleunigung des 
Entkolonialisierungsprozesses in dem be
treffenden Territorium gemäß Entschlie
ßung 1514(XV) unter möglichst günstigen 
Bedingungen gefaßt haben würde, 

— nach Behandlung des Gutachtens, das der 
Internationale Gerichtshof aufgrund des 
Ersuchens der Entschließung der General
versammlung 3292(XXIX) am 16. Oktober 
1975 abgegeben hat, 

— nach Behandlung des Kapitels über das 
Territorium der Spanischen Sahara im Be
richt des Sonderausschusses, 

— ferner nach Behandlung des Berichts der 
nach der Spanischen Sahara entsandten 
Delegation der Vereinten Nationen, die im 
Mai und Juni 1975 nacheinander Spanien, 
das betreffende Territorium, Marokko, A l 
gerien und Mauretanien besucht hat, 

— nach Anhörung der Erklärungen der Ver
waltungsmacht sowie der Regierungen von 
Marokko, Mauretanien und Algerien, 

— ferner nach Anhörung der Erklärung der 
Antragsteller, 

— unter Hinweis auf die Entschließungen des 
Sicherheitsrats 377(1975) vom 22. Oktober 
1975, 379(1975) vom 2. November 1975 und 
380(1975) vom 6. November 1975 zur Lage 
bezüglich der West-Sahara, 

— in Anbetracht der Berichte des General
sekretärs gemäß den Entschließungen des 
Sicherheitsrats 377(1975) und 379(1975) zur 
Lage bezüglich der West-Sahara, 

1. bestätigt erneut das unveräußerliche Recht 
des Volkes der Spanischen Sahara auf 
Selbstbestimmung, in Übereinstimmung mit 
der Entschließung der Generalversamm
lung 1514(XV); 

2. bekräftigt ihr Festhalten am Grundsatz 
der Selbstbestimmung der Völker und ihren 
Wunsch, daß dieser Grundsatz in einem 
Rahmen auf die Bewohner des Gebiets der 
Spanischen Sahara angewendet wird, der 
ihnen die freie und unverfälschte Äuße
rung ihres Willens im Einklang mit den 
einschlägigen Entschließungen der Verein
ten Nationen gewährleistet und gestattet; 

3. betont erneut die Verantwortung der Ver
waltungsmacht und der Vereinten Natio
nen für die Entkolonisierung dieses Ge
biets und für die Gewährleistung einer 
freien Äußerung der Wünsche des Volks 
der Spanischen Sahara; 

4. nimmt dankend das Gutachten des Inter
nationalen Gerichtshofs bezüglich der 
West-Sahara zur Kenntnis; 

5. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem 
Bericht der 1975 in die Spanische Sahara 
entsandten Delegation der Vereinten Na
tionen und billigt dessen Schlußfolgerung, 
das Maßnahmen ergriffen werden sollten, 
damit alle aus diesem Gebiet stammenden 
Saharer in Übereinstimmung mit Entschlie
ßung 1514(XV) in die Lage versetzt werden, 
in völliger Freiheit und in einem Klima 
des Friedens und der Sicherheit über ihre 
Zukunft zu entscheiden; 

6. dankt der Regierung von Spanien sowie 
den Regierungen von Marokko, Algerien 
und Mauretanien für die der Delegation 
gewährte Hilfe und Unterstützung; 

7. ersucht In Übereinstimmung mit den Be
merkungen und Schlußfolgerungen der De
legation und entsprechend dem Gutachten 
des Internationalen Gerichtshofs die Regie
rung von Spanien als Verwaltungsmacht, 
im Einvernehmen mit allen beteiligten 
und interessierten Parteien unverzüglich 
alle erforderlichen Maßnahmen zu ergrei
fen, damit alle aus diesem Gebiet stam
menden Saharer ihr unveräußerliches Recht 
auf Selbstbestimmung unter der Aufsicht 
der Vereinten Nationen voll und ungehin
dert ausüben können; 

8. ersucht den Generalsekretär, im Einver
nehmen mit der Regierung von Spanien 
als Verwaltungsmacht und mit dem Son
derausschuß für den Stand der Verwirk
lichung der Erklärung über die Gewäh
rung der Unabhängigkeit an koloniale Län
der und Völker die notwendigen Vorkeh
rungen für die Überwachung des i n Zif
fer 7 genannten Akts der Selbstbestimmung 
zu treffen; 

9. fordert alle beteiligten und interessierten 
Parteien dringend auf, Zurückhaltung zu 
üben und sich jeglicher einseitiger oder 
sonstiger, über die Beschlüsse der Gene
ralversammlung zu diesem Territorium 
hinausgehenden Handlung zu enthalten; 

10. ersucht den Sonderausschuß, die Durch
führung dieser Entschließung zu verfolgen 
und der Generalversammlung auf ihrer 
einunddreißigsten Tagung über diese F r a 
ge zu berichten. 

Abstimmungsergebnis: +88; —0; =41: Ägyp
ten, Arabische Emirate, Argentinien, Bah
rain, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, 
Dominikanische Republik, Elfenbeinküste, 
E l Salvador, Gabun, Gambia, Guatemala, 
Haiti, Honduras, Irak, Iran, Israel, Jorda
nien, Kamerun, Kanada, Katar, Kolum
bien, Nicaragua, Oman, Paraguay, Papua-
Neuguinea, Portugal, Saudi-Arabien, Se
negal, Spanien, Sudan, Togo, Tunesien, 
Türkei, Uruguay, Venezuela, Vereinigte 
Staaten, Zaire, Zentralafrikanische Repu
blik. Folgende 15 Staaten fehlten oder nah
men an der Abstimmung nicht teil: Alba
nien, China, Jemen, Kambodscha, Kap 
Verde, Liberia, Libyen, Malediven, Malta, 
Marokko, Mauretanien, Sao Tome und 
Principe, Südafrika, Surinam, Syrien. 

B 
Die Generalversammlung, 
— in Bekräftigung ihrer Entschließung 1514 

(XV) vom 14. Dezember 1960, 
— in erneuter Bestätigung ihrer Entschlie

ßungen 1541(XV) vom 15. Dezember 1960 
und 2072(XX) vom 16. Dezember 1965 sowie 
aller anderen einschlägigen Entschließun
gen der Vereinten Nationen, insbesondere 
der Entschließung der Generalversamm
lung 3292(XXIX) vom 13. Dezember 1974, 

— in Kenntnisnahme des Berichts der 1975 in 
dieses Territorium entsandten Delegation 
der Vereinten Nationen, 

— in Kenntnisnahme des Gutachtens des I n 
ternationalen Gerichtshofs vom 16. Oktober 
1975 zur West-Sahara, 

— in Anbetracht der Entschließungen des S i 
cherheitsrats 377(1975) vom 22. Oktober 1975, 
379(1975) vom 2. November 1975 und 380(1975) 
vom 6. November 1975, 

1. nimmt das von den Regierungen von Ma
rokko, Mauretanien und Spanien am 14. 
November 1975 in Madrid abgeschlossene 
Dreier-Übereinkommen zur Kenntnis, des
sen Text dem Generalsekretär der Verein
ten Nationen am 18. November 1975 über
mittelt wurde, 

2. bestätigt erneut in Übereinstimmung mit 
der Entschließung der Generalversamm
lung 1514(XV) das unveräußerliche Recht 
aller aus diesem Gebiet stammenden saha
rischen Bevölkerungsgruppen auf Selbst
bestimmung; 

3. ersucht die Vertragsparteien des Madri
der Ubereinkommens vom 14. November 
1975, die Beachtung der frei zum Ausdruck 
gebrachten Bestrebungen der saharischen 
Bevölkerungsgruppen sicherzustellen; 

4. ersucht die Interimsverwaltung, alle erfor
derlichen Maßnahmen zu ergreifen, um si
cherzustellen, daß alle aus diesem Territo
rium stammenden saharischen Bevölke
rungsgruppen in die Lage versetzt werden, 
ihr unveräußerliches Selbstbestimmungs
recht im Wege freier Volksbefragungen 
auszuüben, die mit Unterstützung eines 
vom Generalsekretär ernannten Vertreters 
der Vereinten Nationen durchgeführt wer
den. 

Abstimmungsergebnis: +56; —42: Algerien, 
Äquatorial-Guinea, Äthiopien, Barbados, 
Benin, Botswana, Bulgarien, DDR, F id
schi-Inseln, Ghana, Grenada, Guinea, Gui
nea-Bissau, Guayana, Jamaika, Jugosla
wien, Kenia, Komoren, Kongo, Kuba, Laos, 
Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mongolei, 
Mosambik, Niger, Polen, Sambia, Sierra 

Leone, Sowjetunion, Sri Lanka, Südjemen, 
Swasiland, Tansania, Trinadad und Toba
go, Tschad, Tschechoslowakai, Ukraine, 
Ungarn, Weißrußland, Zypern; = 34: Af
ghanistan, Ägypten, Argentinien, Austra
lien, Bahamas, Bhutan, Birma, Brasilien, 
Burundi, Equador, Elfenbeinküste, Finn
land, Griechenland, Indien, Island, Israel, 
Kanada, Kolumbien, Mali, Mexiko, Neu
seeland, Nigeria, Norwegen, Obervolta, 
Österreich, Papua-Neuguinea, Peru, Portu
gal, Schweden, Singapur, Somalia, Türkei, 
Uganda, Venezuela. Folgende 12 Staaten 
fehlten oder nahmen an der Abstimmung 
nicht teil: Albanien, China, Jemen, Kam
bodscha, Kap Verde, Libyen, Malediven, 
Rumänien, Sao Tome und Principe, Süd
afrika, Surinam, Syrien. 

Zypern 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Die Zy

pern-Frage. Entschließung 383 (1976) vom 
13. Dezember 1975 

Der Sicherheitsrat, 
— im Hinblick darauf, daß dem Bericht des 

Generalsekretärs vom 8. Dezember 1975 (S/ 
11900 und Add. 1) zufolge unter den gegen
wärtigen Umständen die Anwesenheit der 
Friedenstruppe der Vereinten Nationen auf 
Zypern nicht nur zur Aufrechterhaltung 
der Feuereinstellung, sondern auch zur 
Erleichterung der weiteren Bemühungen 
um eine friedliche Regelung immer noch 
erforderlich ist, 

— im Hinblick auf die Verhältnisse, die dem 
Bericht zufolge auf der Insel herrschen, 

— im Hinblick weiterhin auf die vom Gene
ralsekretär unter Ziffer 68 seines Berichts 
geäußerte Meinung, daß angesichts der ge
genwärtigen Verhältnisse die beste ver
fügbare Methode für Fortschritte in Rich
tung auf eine Regelung in der Fortsetzung 
der Gespräche zwischen den Vertretern 
der beiden Volksgruppen besteht und daß 
solche Gespräche nur fruchtbar sein kön
nen, wenn die Gesprächspartner bereit 
und bevollmächtigt sind, sinnvolle Ver
handlungen über alle wesentlichen Aspekte 
einer Regelung des Zypern-Problems auf
zunehmen, 

— im Hinblick ferner auf das Einverständnis 
der beteiligten Parteien mit der Empfeh
lung des Generalsekretärs, der Sicherheits
rat möge die Stationierung der Friedens
truppe der Vereinten Nationen auf Zypern 
für weitere sechs Monate verlängern, 

— im Hinblick darauf, daß es auch nach An
sicht der Regierung Zyperns angesichts der 
auf der Insel herrschenden Verhältnisse 
notwendig ist, die Truppe über den 15. 
Dezember 1975 hinaus auf Zypern zu be
halten, 

— im Hinblick darauf, daß in Entschließung 
der Generalversammlung 3395(XXX) vom 
20. November 1975 die dringende Notwen
digkeit bekräftigt wurde, die Anstrengun
gen zur wirksamen Durchführung aller 
Teile der vom Sicherheitsrat in seiner 
Entschließung 365 (1974) vom 13. Dezember 
1974 unterstützten Entschließung der Gene
ralversammlung 3212 vom 1. November 1974 
fortzusetzen, 

1. bekräftigt die Entschließung 186 (1964) vom 
4. März 1964 sowie die nachfolgenden Ent
schließungen und Beschlüsse über die Auf
stellung und den Unterhalt der Friedens
truppe der Vereinten Nationen auf Zypern 
und über andere Aspekte der Lage auf 
Zypern; 

2. bekräftigt seine Entschließungen 365 (1974) 
vom 13. Dezember 1974 und 367 (1975) vom 
12. März 1975 und fordert deren schnelle 
und wirksame Verwirklichung; 

3. fordert die beteiligten Parteien dringend 
auf, äußerste Zurückhaltung zu üben und 
entschlossene gemeinsame Bemühungen um 
die Erreichung der Zielsetzungen des Si
cherheitsrats mit noch größerem Nach
druck fortzusetzen; 

4. verlängert erneut die Stationierung der 
gemäß der Entschließung des Sicherheits
rats 186 (1974) aufgestellten Friedenstruppe 
der Vereinten Nationen auf Zypern bis 
zum 15. Juni 1976 in der Erwartung, daß 
bis dahin ausreichende Fortschritte in Rich
tung auf eine endgültige Regelung den 
Rückzug oder eine beträchtliche Verringe
rung der Truppe möglich machen werden; 
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5. ruft erneut alle beteiligten Parteien auf, 
der Friedenstruppe der Vereinten Natio
nen bei der weiteren Erfüllung ihrer 
Pflichten ihre volle Unterstützung zu ge
währen; 

6. ersucht den Generalsekretär, die ihm durch 
Ziffer 6 der Entschließung 367 (1975) über
tragene Vermittlermission fortzuführen, 
den Sicherheitsrat über die erzielten Fort
schritte auf dem laufenden zu halten und 
bis spätestens 31. März 1976 einen Bericht 
vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: + 14. China nahm an 
der Abstimmung nicht teil. 

Timor 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Die T i 

mor-Frage. — Entschließung 384 (1975) vom 
22. Dezember 1975 

Der Sicherheitsrat, 
— in Kenntnisnahme des Schreibens des 

Ständigen Vertreters Portugals (S/11899), 
— nach Anhörung der Erklärungen der Ver

treter Portugals und Indonesiens, 
— nach Anhörung von Vertretern der Be

völkerung von Ost-Timor, 
— in Anerkennung des unveräußerlichen 

Rechts der Bevölkerung von Ost-Timor auf 
Selbstbestimmung und Unabhängigkeit in 
Übereinst immung mit den Grundsätzen 
der Charta der Vereinten Nationen und der 
in der Entschließung der Generalversamm
lung 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 ent
haltenen Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker, 

— in Anbetracht dessen, daß die Entschlie
ßung der Generalversammlung 3485 (XXX) 
vom 12. Dezember 1975 den Sonderausschuß 
für den Stand der Verwirklichung der E r 
klärung über die Gewährung der Unab
hängigkeit an koloniale Länder und Völ
ker unter anderem ersuchte, einen Unter
suchungsausschuß nach Ost-Timor zu ent
senden, 

— tief besorgt über die Verschlechterung der 
Lage in Ost-Timor, 

— ebenfalls tief besorgt über die Verluste 
an Menschenleben und eingedenk dessen, 
daß weiteres Blutvergießen in Ost-Timor 
dringend verhindert werden muß, 

— sehr betroffen über das Eingreifen der 
indonesischen Streitkräfte in Ost-Timor, 

— mit Bedauern feststellend, daß die Regie
rung Portugals ihrer Verantwortung als 
Verwaltungsmacht des Territoriums gemäß 
Kapitel X I der Charta nicht voll gerecht 
wurde, 

1. fordert alle Staaten auf, die territoriale 
Integrität von Ost-Timor sowie das unver
äußerliche Recht seiner Bevölkerung auf 
Selbstbestimmung gemäß der Entschlie
ßung der Generalversammlung 1514 (XV) 
zu respektieren; 

2. fordert die Regierung Indonesiens auf, un
verzüglich alle ihre Streitkräfte aus dem 
Territorium zurückzuziehen; 

3. fordert die Regierung Portugals als Ver
waltungsmacht auf, mit den Vereinten Na
tionen voll zusammenzuarbeiten, um die 
Bevölkerung von Ost-Timor in die Lage 
zu versetzen, ihr Recht auf Selbstbestim
mung frei auszuüben; 

4. ersucht alle Staaten und anderen beteilig
ten Parteien dringend um volle Unterstüt
zung der Bemühungen der Vereinten Na
tionen um eine friedliche Lösung des ge
gegenwärtigen Zustandes und eine Erleich
terung der Entkolonialisierung des Terri
toriums; 

5. ersucht den Generalsekretär, zur Gewäh-
leistung der Durchführung der vorliegen
den Entschließung umgehend einen Son
derbeauftragten nach Ost-Timor zu ent
senden, der die gegenwärtige Lage an Ort 
und Stelle einschätzen und mit allen Par
teien in dem Territorium und allen betei
ligten Staaten Kontakt aufnehmen soll; 

6. ersucht den Generalsekretär weiterhin, 
die Durchführung dieser Entschließung zu 
verfolgen und dem Sicherheitsrat unter 
Berücksichtigung des Berichts seines Son
derbeauftragten so bald als möglich Emp
fehlungen zu unterbreiten; 

7. beschließt, mit dieser Angelegenheit be
faßt zu bleiben. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 

Nahost 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Die Nah

ost-Frage. Entschließung 381 (1975) vom 30. 
November 1975 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Berichts des General

sekretärs (S/11883 und Add. 1) über die Be
obachtertruppe der Vereinten Nationen für 
die Truppenentflechtung (United Nations 
Disengagement Observer Force, UNDOF), 

—• nach Kenntnisnahme der Gespräche des 
Generalsekretärs mit allen beteiligten Par
teien über die Lage im Nahen Osten, 

— mit dem Ausdruck der Besorgnis ange
sichts des andauernden Spannungszustan
des in diesem Gebiet, 

> beschließt: 
a) zur Fortsetzung der Debatte über das 

Nahost-Problem, einschließlich der Pa
lästina-Frage, am 12. Januar 1976 erneut 
zusammenzutreten, unter Berücksichti
gung aller sachbezogenen Entschließun
gen der Vereinten Nationen; 

b) das Mandat der UNDOF für weitere 
sechs Monate zu verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, den 
Sicherheitsrat über die weiteren Ent
wicklungen auf dem laufenden zu hal
ten. 

Abstimmungsergebnis: +13; China und Irak 
nahmen an der Abstimmung nicht teil. 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Israeli
sche Luftangriffe auf Libanon. — Entschlie
ßungsantrag S/11898 vom 5. Dezember 1975 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung der Frage, die auf seiner 

1859. Sitzung auf die Tagesordnung gesetzt 
wurde, 

— nach Kenntnisnahme des Schreibens des 
Ständigen Vertreters Libanons (S/11892) und 
des Schreibens des Ständigen Vertreters 
Ägyptens (S/11893), 

— nach Anhörung der Stellungnahmen der 
Ständigen Vertreter Libanons, Ägyptens, 
der Syrischen Arabischen Republik sowie 
des Vertreters der Palästinensischen Be
freiungsorganisation, 

— unter Hinweis auf seine früheren sachbe
zogenen Entschließungen, 

— mit Bedauern über Israels herausfordern
de Nichtbeachtung (defiance) dieser Ent
schließungen, 

— ergriffen (grieved) von dem tragischen 
Verlust an Menschenleben, der durch die 
unterschiedlosen und massiven israelischen 
Luftangriffe verursacht worden ist, 

— in ernster Sorge über die Verschlechterung 
der Lage infolge der Verletzung der liba
nesischen Hoheit, der räumlichen Unantast
barkeit sowie der Entschließungen des Si
cherheitsrats durch Israel, 

— in der Überzeugung, daß die massiven is
raelischen Luftangriffe auf Libanon vor
sätzlich waren, 

1. verurteilt streng die Regierung Israels we
gen ihrer vorsätzlichen Luftangriffe auf 
Libanon in Verletzung ihrer Verpflichtun
gen gemäß der Charta der Vereinten Na
tionen und der Entschließungen des Sicher
heitsrats; 

2. fordert Israel auf, sofort alle militärischen 
Angriffe auf Libanon zu unterlassen; 

3. richtet wieder einmal eine feierliche War
nung an Israel, daß der Rat, wenn solche 
Angriffe wiederholt werden, geeignete 
Schritte und Maßnahmen erörtern müßte, 
um seinen Entschließungen Wirksamkeit zu 
verleihen. 

Abstimmungsergebnis vom 8. Dezember 1975: 
+ 13: China, Frankreich, Großbritannien, 
Guyana, Irak, Italien, Japan, Kamerun, 
Mauretanien, Schweden, Sowjetunion, Tan
sania, Weißrußland; — 1: Vereinigte Staa
ten; = 1: Costa Rica. Wegen der ableh
nenden Stimme der Vereinigten Staaten 
wurde der Antrag nicht angenommen 
(Veto). 

S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: Das Nah
ost-Problem einschließlich der Palästina-
Frage. — Entschließungsantrag S/11940 vom 
23. Januar 1976 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Behandlung des Tagesordnungspunk

tes >Das Nahost-Problem einschließlich der 
Palästina-Frage< in Übereinstimmung mit 

seiner Entschließung 381(1975) vom 30. No
vember 1975, 

— nach Anhörung der Vertreter der beteilig
ten Parteien, einschließlich der Palästinen
sischen Befreiungsorganisation, der Ver
treterin des Palästinensischen Volkes, 

— in der Uberzeugung, daß die Palästina-
Frage der Eckstein des Nahost-Konflikts 
ist, 

— mit dem Ausdruck ihrer Sorge über die 
weitergehende Verschlechterung der Lage 
im Nahen Osten und mit tiefem Bedauern 
über Israels Hartnäckigkeit in der Beset
zung arabischer Gebiete sowie seiner Wei
gerung, die sachbezogenen Entschließun
g e n der Vereinten Nationen zu erfüllen, 

— mit Bekräftigung des Grundsatzes der Un
erlaubtheit von Gebietserwerb durch Ge
waltandrohung oder -anwendung, 

— mit Bekräftigung ferner der Notwendig
keit, in der Region einen gerechten und 
dauerhaften Frieden zustande zu bringen, 
der sich gründet auf der vollen Achtung 
vor der Charta der Vereinten Nationen 
wie vor ihren Entschließungen bezüglich 
des Nahost-Problems einschließlich der Pa
lästina-Frage, 

1. bekräftigt: 
a) daß das palästinensische Volk in den 

Stand versetzt werden sollte, sein un
veräußerliches, nationales Recht auf 
Selbstbestimmung auszuüben, einschließ
lich des Rechtes, einen unabhängigen 
Staat in Palästina in Ubereinstimmung 
mit der Charta der Vereinten Nationen 
zu errichten; 

b) das Recht der Palästina-Flüchtlinge, so
weit sie dies wünschen, zu ihren Wohn
stätten zurückzukehren und in Frieden 
mit ihren Nachbarn zu leben, sowie das 
Recht derjenigen, die nicht zurückkeh
ren wollen, Entschädigung für i h r E i 
gentum zu erhalten; 

c) daß Israel aus allen seit Juni 1967 be
setzten arabischen Gebieten abziehen 
soll; 

d) daß geeignete Vorkehrungen getroffen 
werden sollen, um in Übereinst im
mung mit der Charta der Vereinten Na
tionen die Hoheit, die räumliche Unan
tastbarkeit und die politische Unabhän
gigkeit aller Staaten in dem Gebiet zu 
gewährleisten sowie ihr Recht, inner
halb sicherer und anerkannter Grenzen 
in Frieden zu leben; 

2. bestimmt, daß die in Paragraph 1 enthal
tenen Bestimmungen In allen internatio
nalen Bemühungen und Konferenzen, die 
im Rahmen der Vereinten Nationen zur 
Errichtung eines gerechten und dauerhaf
ten Friedens im Nahen Osten veranstaltet 
werden, voll zu berücksichtigen sind; 

3. ersucht den Generalsekretär, alle zur 
Durchführung der Bestimmungen dieser 
Entschließung erforderlichen Schritte so
bald wie möglich zu unternehmen und 
dem Sicherheitsrat über den erzielten Fort
schritt zu berichten; 

4. beschließt, innerhalb von sechs Monaten 
zusammenzutreten, um den Bericht des 
Generalsekretärs über die Durchführung 
dieser Entschließung zu erörtern und um 
seine eigenen Verantwortlichkeiten bezüg
lich dieser Durchführung weiterhin zu ver
folgen. 

Abstimmungsergebnis vom 26. Januar 1976: 
+ 9: Benin, Frankreich, Guyana, Japan, 
Pakistan, Panama, Rumänien, Sowjet
union, Tansania; — 1: Vereinigte Staaten; 
= 3: Großbritannien, Italien, Schweden. 
China und Libyen nahmen an der Abstim
mung nicht teil. Wegen der ablehnenden 
Stimme der Vereinigten Staaten wurde 
der Antrag nicht angenommen (Veto). 

UN-Mitgliedschaft 
S I C H E R H E I T S R A T — Gegenstand: A u f n a h 

me Surinams. — Entschließung 382 (1975) 
vom 1. Dezember 1975 

Der Sicherheitsrat, 
— nach Prüfung des Antrags von Surinam 

auf Aufnahme in die Vereinten Nationen 
(S/11884), 

> empfiehlt der Generalversammlung, Suri
nam als Mitglied in die Vereinten Natio
nen aufzunehmen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
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